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I/A-PUNKT-VERMERK 

Absender: Generalsekretariat des Rates 

Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter (2. Teil)/Rat 

Betr.: Gemeinsame Erklärung mit den Vereinigten Staaten von Amerika im 
Rahmen des EU-US-Handels- und Technologierates  

- Ermächtigung zur Aushandlung eines nicht verbindlichen Instruments 
  

1. Der EU-US-Handels- und Technologierat (TTC), der von den Staats- und Regierungschefs 

auf dem Gipfeltreffen EU-USA am 15. Juni 2021 eingesetzt wurde, trat am 

29. September 2021 in Pittsburgh zum ersten Mal zusammen. 

2. Am 2. Februar 2022 informierte die Europäische Kommission den Ausschuss der Ständigen 

Vertreter über ihre Absicht, Verhandlungen über ein nicht verbindliches Instrument in Form 

einer gemeinsamen Erklärung mit den Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen des TTC 

aufzunehmen1. Diese Erklärung könnte auf der nächsten Sitzung des TTC, die im 

Frühjahr 2022 vorgesehen ist, angenommen werden. 

                                                 
1 Dok. ST 5908/22. 
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3. In der gemeinsamen Erklärung sollten unter anderem im Einklang mit der Erklärung des 

Gipfeltreffens EU-USA vom 15. Juni 2021 und der gemeinsamen Erklärung des Handels- und 

Technologierates vom 29. September 2021 die Bedeutung einer engen Zusammenarbeit 

zwischen der EU und den USA in Handels- und Technologiefragen hervorgehoben und das 

Ziel erneut bekräftigt werden, die jeweiligen Ansätze zu wichtigen globalen Handels-, 

Wirtschafts- und Technologiefragen abzustimmen und die transatlantischen Handels- und 

Wirtschaftsbeziehungen, die sich auf gemeinsame demokratische Werte stützen, zu vertiefen. 

4. Die Europäische Kommission muss die zuständigen Ausschüsse und Gruppen sowie den 

Ausschuss der Ständigen Vertreter regelmäßig über die erzielten Fortschritte unterrichten und 

sich nach Abschluss der Verhandlungen erneut an den Rat wenden, um im Einklang mit dem 

Unionsrecht um die Ermächtigung des Rates zu ersuchen, das nicht verbindliche Instrument, 

das aus den Verhandlungen hervorgehen soll, im Namen der Union zu billigen. 

5. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter wird daher gebeten, 

– seine Zustimmung zur Aufnahme von Verhandlungen durch die Europäische 

Kommission über eine gemeinsame Erklärung mit den Vereinigten Staaten von 

Amerika im Rahmen des TTC zu bestätigen und 

– den Rat zu ersuchen, dass er die Aufnahme von Verhandlungen über eine gemeinsame 

Erklärung mit den Vereinigten Staaten von Amerika im Rahmen des TTC auf einer 

seiner nächsten Tagungen als A-Punkt billigt. 

 


